
RM Esser erklärt der unter Punkt 11 angesprochene Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung an 

Grundschulen tritt erst 2025 in Kraft und nicht, wie im Protokoll geschrieben, in 2022. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Änderung wird die Niederschrift einstimmig genehmigt. 

 


